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Lehr- und Lernzielkatalog 

§ 25. Die Österreichische Ärztekammer kann unter Beachtung der Bestimmungen über die 
Ärzteausbildung Näheres über die von den Ausbildungsstätten, Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen und 
Lehrambulatorien nach Inhalt und Umfang zu erbringenden medizinischen Leistungen bestimmen (Lehr- 
und Lernzielkatalog). 
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